
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Lvwg 2020/11/11 LVwG-AV-
632/001-2020

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 11.11.2020

Rechtssatznummer

1

Entscheidungsdatum

11.11.2020

Norm

GewO 1994 §13 Abs1

GewO 1994 §26 Abs1

Rechtssatz

Bei Erteilung der Nachsicht gemäß § 26 Abs 1 GewO ist eine Prognoseentscheidung über das zukünftige Verhalten des

Betro5enen zu tre5en, bei der auch auf seine Persönlichkeit bzw auf sein Wohlverhalten abzustellen ist, wobei es hier

auf den seit der Begehung von Delikten verstrichenen Zeitraum ankommt (vgl VwGH Ra 2015/04/0031 mit Verweis auf

2013/04/0103 mwN; 2011/04/0148).

Schlagworte

Gewerbliches Berufsrecht; Gewerbeausübung; Ausschluss; Nachsicht; Prognoseentscheidung;
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Zuletzt aktualisiert am

11.01.2021
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